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Der Hauptausschuss hat den gestellten Antrag in seiner Sitzung am 28.10.2020 beraten. Auf 
die Niederschrift wird Bezug genommen. Hierin wurde der Antrag der CDU-Fraktion auf 
Ausweisung von Referenzflächen bei einer Enthaltung unter der Bedingung beschlossen, 
dass vor der Abstimmung im Stadtrat die Ortsräte gehört werden. Die Anhörung ist erfolgt, 
die Ergebnisse sind als Anlage beigefügt. 

Im Zuge der Frage der Überführung der Referenzflächen in Naturentwicklungsflächen 
(Flächen, die nicht bewirtschaftet werden und für den Natur- und Artenschutz ausgewählt 
werden) nach dem FSC-Einzelzertifikat hat sich auch die AG Waldentwicklung am 19.4.2021 
mit der Thematik beschäftigt. Von Seiten der AG wurde einstimmig die Empfehlung ausge-
sprochen, mit Ausnahme der Abteilung 16 (Mühlental Bietzen/Menningen), die bisherigen 
Referenzflächen in Naturentwicklungsflächen zu überführen. Die Abteilung 16 (Mühlental) 
soll in eine Fläche mit besonderer Naturschutzfunktion (Flächen, die schonend bewirtschaf-
tet werden können), überführt werden. Als Ausgleich für die wegfallende Referenz-
fläche/Naturentwicklungsfläche im Mühlental soll der Bereich Gipsberg – Süd (Teilflächen 
der Abt. 215 und die Flächen der Abt. 216, die im ausgewiesenen Schutzgebiet “Östlich Mer-
zig“ liegen; 15,4 ha groß), der bisher in der normalen Waldbewirtschaftung lag, den Schutz-
status als Naturwaldentwicklungsfläche erhalten. 

Nach den Vorgaben von FSC sind mindestens 10 % der Holzbodenfläche als Naturentwick-
lungsfläche oder Flächen mit besonderer Naturschutzfunktion auszuweisen (5 % Naturent-
wicklungsfläche, 5% Flächen mit besonderer Naturschutzfunktion). Dies ist mit der vorste-
hend beschriebenen Vorgehensweise, mit der 239,1 ha in den geforderten Schutzstatus 



überführt würden ( 223,8 ha = 93,60 %  Naturentwicklungsflächen, 15,3 ha = 6,40 % mit be-
sonderer Naturschutzfunktion) erfüllt.  

Am 26. April 2021 stellte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den als Anlage beigefügten 
Antrag, weitere 20 Abteilungen bzw. Teile von Abteilungen mit einer Fläche von rund 288 ha 
(=12,4 % der Holzbodenfläche) zusätzlich als Naturentwicklungsflächen neu auszuweisen 
bzw. zu vergrößern und somit aus der Bewirtschaftung zu nehmen. Die Rückmeldung der 
Ortsräte zum gestellten Antrag liegt noch nicht vor. 
 

Finanzielle Auswirkungen:

Auswirkungen auf das Klima:

Anlage/n

1 Antrag der CDU-Fraktion vom 03.09.2020 (öffentlich)
2 Karte Referenzflächen (öffentlich)
3 Antrag Bündnis 90Die Grünen Waldschutz 26042021 (öffentlich)
4 Entscheidung Ortsraete mit Auszug NS (öffentlich)
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Ortsrat Sitzung Entscheidung Bemerkungen
OR Besseringen 16.11.2021 einst. abgelehnt s. Ortratsprotokoll
OR Brotdorf 18.01.2021 einst. angenommen

OR Hilbringen 30.11.2020 einst. angenommen

nur ein Teil der Abt. 501 als Referenzfläche ausweisen
Festsetzung soll in einem OT mit Forstbetrieb und OR 
erfolgen

OR Merchingen 25.01.2021 einst. angenommen
Einhaltung der Ausnahme, 
rund um das Kreuz auf dem Galgenberg

Ausweisung von Referenzflächen / Antrag der CDU Fraktion
Entscheidung der betroffenen Ortsräte



4 
Ausweisung von Referenzflächen; Antrag der CDU-Fraktion vom 
03.09.2020 

2020/656 
abgelehnt 

 
Herr Ripplinger verliest zunächst den Antrag und erklärt anschließend, dass die Straße entlang 
der Referenzfläche, hin zum Stadion sehr stark frequentiert sei. Neben der Nutzung durch die 
Fußballer wäre dies auch der Weg nach St. Gangolf und würde zudem von vielen Spaziergän-
gern, Fahrradfahrern und Freizeitsportlern genutzt.  
 
Herr Lorenz verliest folgende Mitteilung: „Die SPD-Fraktion möchte den vorderen Teil der von 
der Verwaltung vorgesehenen Referenzfläche unterhalb der Zuwegung zum Sportplatz Eulen-
bach von der Schiffsanlegestelle bis zur ehemaligen Gaststätte, der sog. Waldwirtschaft, nicht 
als Referenzfläche ausgewiesen sehen. Begründung: Zum einen handelt es sich hierbei nicht 
um eine Referenzfläche, die in dem vorliegenden Schreiben des NABU von diesem zur Um-
widmung empfohlen worden ist. Zum anderen versuchen wir schon seit dem Sportplatzneubau 
die kritische und besonders in der touristisch bedeutsamen Jahreszeit gefährliche Verkehrssi-
tuation zu entflechten. Der Einsturz der hangseitigen Stützmauer in einem Teilbereich dieses 
Streckenabschnittes im Verlaufe des Jahres hat die Gefährlichkeit zudem in eindrucksvoller 
Weise unterstrichen. Im ersten Zuge der Abhilfemaßnahme konnte unter Mithilfe des Ord-
nungsamtes und dem leider viel zu früh verstorbenen ehemaligen Bürgermeister Fredi Horf 
ein „kleiner“ Einbahnring im unmittelbaren Umfeld der Sportplatzanlage realisiert werden. In 
der Folge war vereinbart worden, eine Erweiterung der Einbahnregelung über die ehemalige 
Wegetrasse unterhalb der bestehenden Zuwegung zum Sportplatz anzustreben, die jetzt von 
der Verwaltung zur Ausweisung als Referenzfläche vorgeschlagen worden. Obwohl der Orts-
rat im Jahre 2006 bereits einstimmig einen solchen Beschluss gefasst hatte, ist die Realisie-
rung dieser für die Verkehrssicherheit wichtigen Maßnahme aus den verschiedensten Grün-
den bisher nicht erfolgt. Viele Verkehrsprojekte sind aus oft nachvollziehbaren Gründen auch 
nicht unmittelbar zu verwirklichen, wie das Projekt „Ortsumgehung Besseringen“ eindeutig ge-
zeigt hat. Die derzeitige Verkehrssituation an diesem Streckenabschnitt, der bei Sportveran-
staltungen sowohl als Zufahrt wie auch als Abfahrt genutzt wird ist aber insbesondere in den 
Sommermonaten während der touristischen Hochphase in Bezug auf die Sicherheit und Leich-
tigkeit der Verkehrsabläufe bei gleichzeitigen Sportveranstaltungen durchaus sehr kritisch zu 
betrachten. Sollte der vordere Teil des Gebietes, vom Parkplatz an der Schiffsanlegestelle bis 
zur ehemaligen Waldwirtschaft aber auch als Referenzfläche ausgewiesen werden, wäre eine 
spätere Reaktivierung der früher bestehenden und heute noch erkennbaren Wegtrasse in Zu-
kunft nicht mehr möglich.“  
 
Herr Schuh weist auf ein Problem bei Sportveranstaltungen hin, was Parkplätze angeht. Dies-
bezüglich würde er sich eine praktikable Lösung wünschen, was die Verkehrsregelung angeht.  
 
Herr Ripplinger rekapituliert, dass Referenzflächen und Fußgängerwege eigentlich nicht mit-
einander vereinbar sind. Der vordere Teil der angedachten Referenzfläche (Schiffsanlege-
stelle bis Sportplatz) wäre nicht umsetzbar, da es Überlegungen über den Bau einer Straße 
zum Sportplatz gebe und der hintere nicht, da hier reger Fußgängerverkehr herrscht und ein 
sehr wichtiger Radweg entlang verlaufe. Die Gefahr dass wir uns hier etwas zerschlagen wenn 
es zur Referenzfläche wird, sei zu hoch, so Ripplinger. 
 
Herr Lorenz teilt daraufhin mit, dass er möchte, dass die vordere Fläche frei bleibe, gleichzeitig 
aber kein Problem hätte, die hintere Fläche als Referenzfläche zu nutzen. 
 
Frau Maringer teilt abschließend mit, dass der NABU 4 Vorschläge gemacht habe und Exper-
tise in diesem Gebiet habe. Aus diesem Grund solle man sich auch daran orientieren. Besse-
ringen sei nicht erwähnt, sodass sie sich auch gegen eine Ausweisung der Referenzflächen 
ausspricht. 
 
Beschluss: 

Kommentiert [RS1]: Ressort 30 



Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

0 8 0 

 



3 
Ausweisung von Referenzflächen; Antrag der CDU-Fraktion vom 
03.09.2020 

2020/656 
 

 
OV Rehlinger erläuterte den Antrag und merkte an, dass Referenzflächen ausgewiesen wer-
den müssten. Er erklärte anhand des vorliegenden Plans, welche Flächen dies im Brotdorfer 
Gebann wären und merkte an, dass er den Vorschlag der Verwaltung für akzeptabel halte, da 
wenig Beeinträchtigung für Brotdorfer BürgerInnen oder Grundstückseigentümer bestünde. 
 
Beschluss: 
Der Ortsrat spricht sich für den Vorschlag aus. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

10 0 0 

 
 

Kommentiert [RS1]: Ressort 30 



4 
Ausweisung von Referenzflächen; Antrag der CDU-Fraktion vom 
03.09.2020 

2020/656 
 

 
Der Ortsvorsteher erläutert kurz den Hintergrund der Vorlage. Insbesondere wird die Bedeu-
tung der sogenannten Referenzflächen erörtert. Im Ortsrat bestehen Bedenken, die gesamte 
Fläche der Abt. 501 als Referenzfläche auszuweisen, da hierdurch deutliche Einschränkungen 
der Nutzung des Waldes für die Anwohner zu erwarten wären. 
Beschluss:  
Der Ortsrat Hilbringen sieht die Notwendigkeit, einen Teil zu den notwendigen Referenz-
flächen beizutragen. Daher kann ein Teil des Seiterter Waldes (Abt. 501) als Referenz-
fläche ausgewiesen werden. 
Die konkrete Festsetzung der Referenzflächen soll zwischen dem Forstbetrieb der Stadt 
und dem Ortsrates bei einem Ortstermin abgesprochen werden! 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 0 0 

 
 

Kommentiert [RS1]: Ressort 30 



4 
Ausweisung von Referenzflächen; Antrag der CDU-Fraktion vom 
03.09.2020 

2020/656 
ungeändert beschlossen 

 
Die auf Gemarkung Merchingen als zweckmäßig erachteten Referenzflächen finden die Zu-
stimmung des Ortsrates.  
 
Beschluss: 
Dem Verwaltungsvorschlag wird zugestimmt. Ein besonderer Augenmerk ist auf die Einhal-
tung, der Ausnahme, rund um das Kreuz auf dem Galgenberg zu legen. Dessen Sichtbarkeit 
muss erhalten bleiben 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

7 0 0 

 
 

Kommentiert [RS1]: Ressort 30 
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